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Total Straftaten gegen die sexuelle Integrität 2012: 6'483 Fälle 
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Strafbare Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität

Gefährdung der Entwicklung von Minderjährigen 

Sexuelle Handlungen mit Kindern

1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung 
vornimmt, es zu einer solchen Handlung verleitet oder es in eine 
sexuelle Handlung einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied

zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.

Gesetzliche Grundlage (Auszug) StGB Art. 187
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Strafbare Handlungen gegen die sexuelle 
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Angriffe auf die sexuelle Freiheit und Ehre. Sexuelle Nötigung 

1. Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder 
einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie 
bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder 
zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Gesetzliche Grundlage (Auszug) StGB Art. 189
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Strafbare Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität

Vergewaltigung

1. Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des 
Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt 
anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand 
unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren bestraft.

Gesetzliche Grundlage (Auszug) StGB Art. 190
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Strafbare Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität

Exhibitionismus 

1. Wer eine exhibitionistische Handlung vornimmt, wird, auf Antrag,
mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.
2. Unterzieht sich der Täter einer ärztlichen Behandlung, so kann 
das Strafverfahren eingestellt werden. Es wird wieder 
aufgenommen, wenn sich der Täter der Behandlung entzieht.

Gesetzliche Grundlage (Auszug) Art. 194
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Strafbare Handlungen gegen die sexuelle 
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Pornografie

1. Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere 

Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 

Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen 

verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

3. Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die sexuelle 

Handlungen mit Kindern oder mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder 

Gewalttätigkeiten zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, 

anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Gegenstände werden 

eingezogen.

Gesetzliche Grundlage (Auszug) StGB Art. 197
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Strafbare Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität

Sexuelle Belästigung

Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung
vornimmt und dadurch Ärgernis erregt, wer jemanden tätlich oder in 
grober Weise durch Worte sexuell belästigt, wird, auf Antrag, mit 
Busse bestraft.

Gesetzliche Grundlage (Auszug) StGB Art. 198
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Intervention der Kantonspolizei Bern gegen 

die sexuelle Integrität

Opfer

Beratungsstelle             Spital Anhaltung Einvernahme

Befragung Spuren Sicherstellung

Sicherstellung OHG Orientierung StA / JugA

Täter
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Fredi, Max und Fritz (alle drei sind 14 jährig) sind Freunde.
Fredi zeigt seinen Freunden einen Porno, welchen er auf sein 
Mobile geladen hat. Fritz findet ihn lässig und bitte Fredi ihm diesen 
Clip weiterzuleiten. Max findet den Film doof.
Max erzählt das Erlebte seiner Mutter. Frau Muster und Max 
begeben sich zur Polizei und erzählen was vorgefallen ist.

Fallbespiel
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Daniela (13) hat im Internet Brigitte (13) kennengelernt. Brigitte lädt 
Daniela zu sich nach Hause ein. Beim Bahnhof wird sie von Hans 
(21) abgeholt. Hans behauptet, dass Brigitte beim Reitstall auf sie 
wartet. Im Domizil von Hans merkt Daniela, dass sie belogen worden 
ist. Hans will als Gegenleistung, einige Nacktfotos von ihr. Alsdann 
bringt er Daniela wieder zum Bahnhof.
Nach einer Woche erzählt Daniela das Vorgefallene der 
Schulsozialarbeiterin. 

Fallbespiel
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Oft wird Peter (5) von seinem Götti Franz zu gemeinsamen 
Wochenende eingeladen. Eigentlich haben sie zusammen viel 
Spass. Franz will aber immer mit Peter zusammen duschen. Peter 
ist dies sehr unangenehm, da Franz immer seinen Penis reibt und 
ihn auch küsst.
Kurz vor den Sommerferien erzählt Peter seiner Kindergärtnerin von 
den komischen Berührungen. 

Fallbespiel
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Reden ist Silber – Schweigen ist Blech!

www.police.be.ch


